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Vorlagen Nr.  10/022/2017 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Amt für Personal, Organisation, 
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus 

Bearbeiter/in: Körner, Heike  

Datum: 20.04.2017 

Az.: 10-3 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur 
und Tourismus 
 

 
 11.05.2017 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 29.06.2017 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 10.07.2017 
 

 
Beschluss 

 
 

Mitgliedschaft im Verein Digitale Stadt Düsseldorf 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Kreis Mettmann beantragt eine ordentliche Mitgliedschaft im Verein „Digitale Stadt Düs-
seldorf e. V.“. Der Mitgliedsbeitrag hierfür beläuft sich auf 500 € pro Jahr. 
 



 
 

Fachbereich: Amt für Personal, Organisation, 
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus 

Bearbeiter/in: Körner, Heike 

Datum: 20.04.2017 

Az.: 10-3 

 
 

Mitgliedschaft im Verein Digitale Stadt Düsseldorf 

 
 
Anlass der Vorlage: 
 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung für die Wirtschaft strebt 
die Kreis-Wirtschaftsförderung eine Mitgliedschaft im Verein „Digitale Wirtschaft Düsseldorf e. 
V.“ ab dem Jahr 2018 an. 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Der Verein „Digitale Stadt Düsseldorf e. V.“ besteht seit dem Jahr 2009 und ist ein Netzwerk 
der Zukunftsbranchen der Informations- und Telekommunikationswirtschaft für die Wirt-
schaftsregion Düsseldorf. Der Verein vernetzt die IuK-Branche mit den klassischen Branchen. 
Mehr als 270 Unternehmen aus dem Düsseldorfer Raum haben sich in den vergangenen Jah-
ren innerhalb des Netzwerks zusammengeschlossen. 
 
Der Verein nimmt sich insbesondere folgender Aufgaben an: 

 Vernetzung und Unterstützung der Mitglieder bei Aufbau und Pflege von Geschäfts- 

und Kundenbeziehungen durch den Aufbau eines Branchennetzwerkes 

 Förderung der Kooperation zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Bildung und For-

schung 

 Förderung von Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sowie innovativer Aus-

bildungs- und Weiterbildungsprogramme 

 Förderung und Vertretung der Interessen junger Unternehmer und Gründer 

 Förderung seiner Mitgliedsunternehmen durch Marketing- und Kommunikationsmaß-

nahmen 

 Durchführung von Veranstaltungen wie Tagungen und Kongress-, Informations- und 

Kontaktveranstaltungen 

Die Kosten als ordentliches Mitglied belaufen sich auf 500 € pro Jahr und können aus dem der 
Kreis-Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehenden Budget finanziert werden. Die notwendi-
gen Finanzmittel sind für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre berücksichtigt. 
 
 
Die Satzung des Vereins Digitale Stadt Düsseldorf ist der Vorlage beigefügt. 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)  
 

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung 
 

 

Ergebnis-

plan 

Erträge 2017 2018 2019       
1Ansatz der 
Maßnahme 

                        

²Neuer Ansatz                         

Differenz                         

Aufwände     
1Ansatz der 
Maßnahme 

3000 3500 3500       

2 Neuer Ansatz  3000 3500 3500       

Differenz 0 0 0       

 

Finanz-

plan 

Einzahlungen 2017 2018 2019       
1Ansatz der Maß-

nahme 
                        

2 Neuer Ansatz                         

Differenz                         

Auszahlungen     
1Ansatz der Maß-

nahme 
3000 3500 3500       

2 Neuer Ansatz  3000 3500 3500       

Differenz 0 0 0       
1
 bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen 

2
 bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen 

 

Ergebnis-

plan 

 Haushaltsmittel stehen im 
Planjahr im EP zur Verfügung, 
davon 

  im Haushaltsplan (Zeile 16) 
  durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
  durch Übertragung aus Vorjahr/en   
  durch Auflösung von Rückstellun-

gen   

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht zur Verfügung 

Deckungsvorschlag  
 ja bei Produkt       
 teilweise bei Produkt       in     

     Höhe von       
 zu beantragende üpl./apl. Mittel bei  

     Produkt       in Höhe von       
 nein 

Finanz-

plan 

 Haushaltsmittel stehen im 
Planjahr im FP zur Verfügung, 
davon 

  im Haushaltsplan (Zeile 16) 
  durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
  durch Übertragung aus Vorjahr/en   

 

Haushaltsmittel wurden in der mittel-
fristigen Finanzplanung 

  bereits berücksichtigt 
  noch nicht berücksichtigt und wer-

den im nächsten Haushaltsplan veran-
schlagt 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht zur Verfügung 

Deckungsvorschlag  
 ja bei Produkt       
 teilweise bei Produkt       in     

     Höhe von       
 zu beantragende üpl./apl. Mittel bei  

     Produkt       in Höhe von       
 nein 

 

Gesamtsumme (bei Investitionen):       

Nutzungsdauer in Jahren (bei Investitionen)       
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Personelle Auswirkung 
 
Organisatorische Auswirkung 
 
Anlage 
 
Die notwendigen Finanzmittel sind für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre berücksich-
tigt. 
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